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EIN AMERIKANER IN FRANKFURT AM MAIN : 
der Mäzen und Sozialreformer Charles Hall-
garten (1838–1908) ; Begleitbuch zur Aus-
stellung aus Anlaß des 100. Todestags in der 
Frankfurter Universitätsbibliothek, 9. April 
bis 6. Juni 2008 / hrsg. von Rachel Heuber-
ger und Helga Krohn. Unter Mitw. von Mai-
ke Strobel. Mit Beitr. von Gudrun Flügge … – 
Frankfurt, M. : Klostermann, 2008. – 111 S. : Ill. ; 
21 cm
(Frankfurter Bibliotheksschriften ; Bd. 14)
ISBN 978-3-465-03589-3 kart. : EUR 14.00
ISBN 3-465-03589-5 kart. : EUR 14.00 

»Die Tränen, die er getrocknet hat, das 
Gute und das Schöne, das er schuf, wer-
den ihn unvergesslich bleiben lassen, 
seinen Namen und sein Tun.« – Diese 
Worte, die Frankfurts Oberbürgermeis-
ter Franz Adickes am 22. April 1908 am 
Grab des amerikanisch-jüdischen Mä-
zens und Sozialreformers Charles Hall-
garten sprach, der in Frankfurt am Main 
und weit dar über hinaus ein intensives 
philanthro pisches Wirken entfaltete, ha-
ben sich lange Zeit nicht bewahrheitet. 
Lediglich sein Enkel Richard (»Ricki«) 
Hallgarten wird, als enger Freund von 
Erika und Klaus Mann, noch literarisch 
Interessierten bekannt gewesen sein. 
Die Hauptursache dafür dürfte darin 
liegen, dass während der Zeit der natio-
nalsozialistischen Herrschaft alle na-
mentlichen Erinnerungen an Charles 
Hallgarten im Stadtbild von Frankfurt 
am Main, u.  a. durch die Umbenennung 
der nach ihm benannten Straße und 
Schule, ausgelöscht wurden. Es ist das 
Verdienst des Historikers Arno Lustiger, 
seit Beginn der 1980er Jahre mit Arti-
keln, Vorträgen und der Herausgabe ei-
ner im Societäts-Verlag erschienenen 
Aufsatzsammlung (2003) immer wieder 
auf Hallgarten aufmerksam gemacht zu 
haben. 
 Im Jahr des 100. Todestages ist es 
nun das Anliegen einer Veranstaltungs-
reihe Frankfurter kultureller Einrichtun-
gen, Charles Hallgarten in das öffentli-
che Gedächtnis zurückzuholen. Zu den 
nachhaltigsten Veranstaltungen dürfte 
eine Ausstellung der Universitätsbiblio-
thek zählen, die zusammen mit dem Jü-
dischen Museum erarbeitet wurde und 
vom 10. April bis zum 6. Juni 2008 in der 
Universitätsbibliothek zu sehen war. Zur 
Ausstellung ist ein von Rachel Heuberger 
und Helga Krohn unter Mitwirkung von 
Maike Strobel herausgegebenes Begleit-
buch erschienen, das einen informativen 

Überblick über Leben und Wirken Charles 
Hallgartens bietet.
 Charles (eigentlich Karl) Lazarus 
Hall garten, der am 18. November 1838 in 
Mainz als drittes Kind von fünf Kindern 
des Bankiers Lazarus Hallgarten und sei-
ner Ehefrau Eleonora geb. Darmstädter 
geboren wurde, wanderte als 12-jähri-
ger mit seiner Familie in die Vereinigten 
Staaten von Amerika aus, wo sein Vater 
in New York das Bankhaus Hallgarten 
& Co. gründete. Hallgarten absolvier-
te nach Schul- und College-Besuch eine 
Banklehre; schon früh zeigte sich auch 
sein Interesse an Literatur und Politik, 
vor allem der Sozialpolitik. 1864, mitten 
im Sezessionskrieg, an dem er wegen ei-
nes Reitunfalls nicht teilnehmen konnte, 
heiratete er seine aus Mannheim stam-
mende Kusine Elise Mainzer. 1868 wurde 
er Teilhaber des väterlichen Bankhauses, 
das vor allem Bau- und Eisenbahnpro-
jekte finanzierte. Nach Ende des Bürger-
krieges verstärkte sich Hallgartens Inte-
resse an sozialen Fragen. Vermutlich bei 
seinen Besuchen der Elendsviertel von 
New York steckte er sich mit Tuberkulo-
se an. Die Krankheit zwang ihn, die Stadt 
zu verlassen; 1875 kehrte er nach Europa 
zurück. Von 1878 an bis zu seinem Tode 
lebte er mit seiner Familie – seiner Frau 
und vier Kindern – in Frankfurt am Main, 
seit 1883 in einer von Franz von Hoven 
erbauten Villa in der Siesmayerstraße 
nahe des Palmengartens. Wie bereits zu-
vor in New York engagierte er sich nun 
in Frankfurt intensiv auf sozialem Gebiet. 
Die stille Teilhabe an der Bank Hallgarten 
& Co. ermöglichte ihm sein philanthropi-
sches Wirken. Zunächst setzte sich Hall-
garten für jüdische Belange ein, u.  a. als 
Vorstandsmitglied des Almosenkastens 
der Israelitischen Gemeinde. Seit Mitte 
der 1880er Jahre erweiterten sich sei-
ne philanthropischen Bestrebungen, die 
nun allen Schwachen und Hilfsbedürf-
tigen, unabhängig von der Religionszu-
gehörigkeit, galten. In mehr als 40 Insti-
tutionen und Vereinen war er – als Vor-
standsmitglied, Mitgründer oder als för-
derndes Mitglied – tätig und wies dabei 
der öffentlichen wie der privaten Wohl-
tätigkeit neue Wege. Die Gebiete, auf de-
nen er sich engagierte, reichten von der 
Kinder- und Jugendfürsorge über den 
sozialen Wohnungsbau bis zum Volks-
bildungswesen und der Förderung kul-
tureller Einrichtungen. Am Ende seines 
Lebens nahm sein Mitgefühl für alle jü-

dischen Nöte im In- und Ausland noch zu: 
zu Beginn des 20.  Jahrhunderts setzte er 
sich besonders für die unterdrückten 
und vertriebenen osteuropäischen Ju-
den ein, u.  a. im »Hilfsverein für die deut-
schen Juden« und der »Jewish Coloniza-
tion Association«. Bereits zuvor hatte er 
zu den Mitgründern des »Vereins zur Ab-
wehr des Antisemitismus« und dessen 
Frankfurter Zweigvereins gehört. – Am 
19.  April 1908 erlag Charles Hallgarten 
einem Schlaganfall. Unter großer Anteil-
nahme der Bevölkerung wurde er am 22. 
April auf dem Jüdischen Friedhof an der 
Rat-Beil-Straße beerdigt.

 Großes Engagement für mehr 
 Menschlichkeit
Im Begleitbuch werden Hallgartens Bio-
grafie und sein Wirken nach einem zu-
sammenfassenden Überblick von Hans-
Otto Schembs in zahlreichen Facetten 
 – den Themen der Ausstellung – darge-
stellt. Nach den biografischen Kapiteln 
»Bankier in New York« und »In Frank-
furt am Main« wird, gleichfalls von 
H.- O. Schembs, der »Mäzen und Sozial-
reformer« Charles Hallgarten gewür-
digt. Dabei legt der Autor besonderes 
Gewicht auf die von Hallgarten ange-
strebte »Verbindung von privatem, bür-
gerlichem Engagement und städtischer 
Sozialpolitik« und die Konzentration der 
Kräfte durch Förderung der Zusammen-
arbeit der zahlreichen, z.  T. konkurrieren-
den Orga nisa tio nen nach amerikani-
schem Vorbild. Zwei besonders von Hall-
garten geförderte Projekte werden von 
Helga Krohn in eigenen Kapiteln vorge-
stellt, zum einen »Der Kalmenhof« in Id-
stein im Taunus, eine heilpädagogische 
Reformeinrichtung für behinderte Kin-
der und Jugendliche, die noch heute be-
steht, und zum andern sein Engagement 
als »Wegbereiter des modernen Sozial-
wohnungsbaus« durch die Förderung der 
Gründung der »Aktienbaugesellschaft 
für kleine Wohnungen« (AGB). H. Krohn 
untersucht auch den politischen Stand-
ort von Charles Hallgarten, der den Libe-
ralen nahe stand, was ihn aber nicht hin-
derte, auch den Bau des Frankfurter Ge-
werkschaftshauses und die von Heinrich 
Braun herausgegebene sozialpolitische 
Monatsschrift »Archiv für soziale Gesetz-
gebung und Statistik« zu unterstützen. 
Eine enge Freundschaft verband ihn mit 
Friedrich Naumann, der Hallgarten in sei-
nem Nachruf »als stillen Vertreter der erst 
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kommenden […] neuen deutschen Linken 
[…], der Mehrheit von Bebel bis Basser-
mann« bezeichnete. »Besorgnis über den 
Antisemitismus«, »Initiator einer jüdi-
schen Kunstwissenschaft« und »Für die 
Juden – im Dienste der Menschlichkeit in 
internationalen Organisationen« lauten 
weitere von H. Krohn bearbeitete The-
men. Ein eigenes Kapitel ist der »welt-
weiten Trauer um eine große Persönlich-
keit« gewidmet, in dem Michael Lenarz 
vor allem auf das Kondolenzbuch der Fa-
milie zurückgreifen kann, das sich heu-
te im Besitz des Jüdischen Museums der 
Stadt Frankfurt am Main befindet. Es fol-
gen Ausführungen über das Schicksal der 
Söhne und Töchter von Charles und  Elise 
Hallgarten (Helga Krohn) und die vier 
Jahre nach Hallgartens Tod gegründete, 
nach ihm benannte Förderschule (Gud-
run Flügge). Zum Abschluss stellt Rachel 
Heuberger die »Sammlung Hallgarten« 
vor – eine 174 Bände umfassende Samm-
lung von Notendrucken synagogaler Ge-

sänge der bedeutendsten europäischen 
Kantoren und Vorbeter des 19. Jahrhun-
derts. Die Musika lien, die Hallgarten 
1901 der Stadtbibliothek Frankfurt am 
Main, der heutigen Universitätsbiblio-
thek, schenkte, bildeten den Grundstock 
für eine Sammlung jüdischer Musik, die 
über die Zeit des Nationalsozialismus ge-
rettet werden konnte und nach R. Heu-
berger »heute in ihrem Umfang und ih-
rer Vielfalt einen der bedeutendsten Be-
stände an jüdischer Musikliteratur welt-
weit darstellt«. Nach einer informativen 
Einführung in die Synagogenmusik des 
19. Jahrhunderts gibt R. Heuberger an-
hand von 15 ausgewählten Beispielen ei-
nen repräsentativen Überblick über die 
Sammlung.
 Die gut lesbaren Darstellungen des 
Begleitbuchs werden durch zahlreiche 
Abbildungen – Fotografien und Doku-
mente – ergänzt, die aus Archiven im In- 
und Ausland zusammengetragen wurden.
Brita Eckert

»DENN EINE STAATSBIBLIOTHEK IST,  BITTE 
S E H R !  K E I N  V E RG N Ü G U N G S E TA B L I S S E -
MANG« : die Berliner Staatsbibliothek in der 
schönen Literatur, in Memoiren, Briefen und 
Bekenntnissen namhafter Zeitgenossen aus 
fünf Jahrhunderten / [Staatsbibliothek zu 
Berlin – Preußischer Kulturbesitz]. Hrsg. von 
Martin Hollender. – Berlin : Staatsbibliothek 
zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 2008. – 
301 S. : zahlr. Ill. ; 23 cm
(Staatsbibliothek <Berlin>: Beiträge aus der 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kul-
turbesitz ; Bd. 25)
ISBN 978-3-88053-142-0 kart. : EUR 18.00

In seinem umfangreichen, gut lesbaren 
»Vorwort« fasst der Herausgeber die im 
Laufe der Jahrhunderte wechselnden 
Aspekte der Benutzer der Bibliothek an-
schaulich zusammen. Die Mitarbeiter, die 
die Sammlung zusammengestellt haben, 
wurden von dem hohen Anteil negativer 
Äußerungen über die Staatsbibliothek 
»überrascht, ja sogar befremdet«. Und 
sie fragten sich, »ob man eine Sammlung 
von Unfreundlichkeiten über das eige-
ne Haus auch noch veröffentlichen soll-
te«. Sie taten es dennoch auf dem Hin-
tergrund allgemeiner Erkenntnis, dass 
sich gerechtfertigte oder auch nicht ge-
rechtfertigte Kritik viel öfters äußert als 
die Zufriedenheit mit der als selbstver-
ständlich hingenommenen Dienstleis-
tung. Aber auch durch kritische Äuße-
rungen kann man indirekt die Leistung 
dieser großen Bibliothek erkennen, noch 
dazu da auch ein gerüttelt Maß an posi-
tiven Aussagen zu konstatieren ist. Aus 
der Fülle der Aussagen kann diese Be-
sprechung nur einige wenige, charakte-
ristische Beispiele herausnehmen.
 Eine überaus bemerkenswerte An-
weisung des preußischen Königs Fried-
rich II. an den Bibliothekar Stosch aus 
dem Jahr 1784 bezüglich der Erwerbung 
der Bücher lässt aufhorchen: »hiebei 
müsset ihr vor allem andern darauf se-
hen, auf alle die großen Wercke und Bü-
cher, als Dictionairs und dergleichen, die 
rar und auch theuer sind, welche and-
re Leute nicht besitzen, und wegen des 
theuren Preises auch nicht kaufen kön-
nen, auf daß man solche doch in der Bib-
liothek finden … kann.« Verblüfft müssen 
wir feststellen, dass diese Maxime über 
50 Jahre früher formuliert wurde als die 
fast gleichlautende des bedeutendsten 
Bibliothekars des 19. Jahrhunderts, An-
tonio Panizzi, die dieser als eine Bedin-
gung für die Errichtung einer National-
bibliothek gefordert hatte. 
 Die Realität zeigte ein anderes Bild, 
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von dem kurzfristigen Nebeneinander 
von Juden und SS-Leuten in den dreißi-
ger Jahren absieht – wie es in anderer 
gesellschaftlicher Umgebung cum grano 
salis auch heute für Berlin und München, 
und seit neuestem auch für die British 
Library zutrifft.
 Immer wieder schloss der jeweili-
ge Zeitgeist bestimmte Bücher von der 
Ausleihe aus, nicht nur Erotika, sondern 
durchaus auch politische Werke, was Tu-
cholsky beklagte, aber auch schöngeisti-
ge Bücher, deren Lektüre nicht aus wis-
senschaftlichen Motiven erfolgte. Die 
Begründung für diese Auffassung durch 
einen Beamten lautete: »Denn eine 
Staatsbibliothek ist, bitte sehr! kein Ver-
gnügungsetablissemang.«
 Interessant ist die im Laufe der Zeit 
wechselnde Einschätzung des Biblio-
theksgebäudes, der 1788 bezogenen 
»Kommode«, auf der eine Inschrift den 
Hinweis gab: »Nutrium spiritus«, was der 
Berliner Volksmund in »Spiritus ist ein 
Nahrungsmittel« übersetzte. Heinrich 
Heine, Karl Gutzkow, Friedrich Nicolai 
lobten und bewunderten sie. Das änder-
te sich verständlicherweise im Laufe der 
Zeit, als das Gebäude für die wachsen-
de Büchersammlung allmählich zu klein 
wurde. Nun wurden Vergleiche mit Mün-
chen angestellt. Heinrich von Treitschke 
1874: »Nicht ohne Beschämung kann ein 
Preuße das schöne Münchner Biblio-
theksgebäude … betrachten.« Theodor 
Mommsen monierte den mangelnden 
Zugang zu den Katalogen in Berlin: »Be-

denken Sie, meine Herren, daß wir nicht 
im stande sind, es herbeizuführen, daß 
dem Publikum der Zugang zu den Ka-
talogen möglich gemacht wird, wie es 
z.  B. auch bei der Münchener Bibliothek 
stattfindet, und notorisch allein eine be-
queme und sichere Benutzung der Bib-
liothek herbeiführt.« Bei wirklichen oder 
vorgeblichen Missständen in Berlin ver-
wies man gern auf die Münchner Biblio-
thek, wie umgekehrt in München auf die 
Berliner. Als Grund für die Verzögerung 
eines Neubaus des Bibliotheksgebäudes 
in Berlin gab Treitschke an, dass Preußen 
auf ein starkes Heer angewiesen war, 
während das kleine Bayern, sein Heer-
wesen zu Gunsten der Bauten vernach-
lässigte.
 Der Neubau an der Potsdamer Straße 
wird von vielen Architekten gelobt. Kriti-
siert wird allerdings die Lage des West-
berliner Gebäudes quer zur Potsdamer 
Straße. Renate Künast etwas empha-
tisch: »Die Staatsbibliothek, der Bau von 
Hans Scharoun, mitten auf der heutigen 
B 1, damals Reichsstraße Nummer  1, die 
von Königsberg bis Aachen reichte. … Das 
ist ein Kulturraum, der sich gegenseitig 
bereichert hat. … Das haben Westberli-
ner Stadtplaner gnadenlos unterbrochen, 
indem sie die Staatsbibliothek darauf-
gesetzt haben.« Sie haben das Gebäude 
dem Kalten Krieg zum Trotz in die Mitte 
Gesamtberlins gesetzt, aber mit dem Rü-
cken zur heutigen Mitte.
 Das Buch ist gut mit textbegleiten-
den Bildern ausgestattet, Kurzbiogra-

als es sich Friedrich II. vorgestellt hatte. 
Einige Zeitzeugen loben den Bestand, 
andere finden ihn unzureichend. 1845 
klagte Alexander von Humboldt darü-
ber, dass preußische Prinzessinnen und 
andere nach leichter Lektüre verlangten, 
was zur Zersplitterung der Erwerbungs-
mittel führe. Theodor Mommsen beklag-
te den »entsetzlichen Zustand der Berli-
ner Bibliothek« und verlangte in einer 
Verhandlung des Hauses der Abgeord-
neten 1874: »geben Sie uns unsere Zünd-
nadeln[!], geben Sie uns eine gute Bib-
liothek«. Der bekannte Indologe Albert 
Grünwedel, dem die Bibliothek viel ver-
dankt, beklagte sich darüber, dass die 
Tibetica unerschlossen und unmöglich 
untergebracht seien. Auffallend ist da-
gegen das häufigere Lob der umfassen-
den Sammlungen der Musikabteilung. 
Nur Frédéric Chopin war nicht zufrieden. 
»Die Bibliothek ist gewaltig [sc. gemeint 
ist die Kommode], hat jedoch sehr wenig 
musikalische Werke.«
 Die Einstellung bezüglich der Zulas-
sung zur Benutzung und der Art der mög-
lichen Benutzung, nur im Lesesaal oder 
außer Haus, hat im Lauf der Zeiten viel-
fach geschwankt, ähnlich wie im Schwes-
terinstitut, der Bayerischen Staatsbiblio-
thek. Die Königliche Hofbibliothek zu 
Berlin hatte in der schon erwähnten In-
struktion Friedrichs II. die Weisung er-
halten: »Aber Bücher nach Hause mit-
zunehmen, muß durchaus Niemanden 
gestattet werden.« Gegen diese eindeu-
tige Anweisung, die den Gepflogenhei-
ten in Paris und London entsprach, wurde 
bald deutlich polemisiert, und sie wurde 
bald abgeschafft. 1911 schrieb schließ-
lich Adolf von Harnack, auf Mommsen 
sich stützend, voll Stolz: »In Bezug auf 
die Benutzung unterscheidet sich die 
Königliche Bibliothek von den großen 
Schwesterbibliotheken in London, Paris, 
Petersburg, Wien und Washington. Denn 
während diese Bibliotheken nur in Aus-
nahmefällen Bücher verleihen, also Prä-
senzbibliotheken sind, verleiht die König-
liche Bibliothek ihre Schätze im größten 
Umfange.« Die kunterbunte Bevölkerung 
des Lesesaals beschreibt Felix Hartlaub 
in den dreißiger Jahren: berühmte For-
scher, aber auch ausgebrochene Schüler; 
Ladenmädchen, Romane verschlingend; 
knisternde Butterbrotpapiere; Arbeits-
lose wegen der Heizung; elegante  Frauen, 
sie haben die Hüte aufbehalten; usw., 
usw. Ein Stimmungsbild – wenn man 
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phien der Autoren befinden sich am Ende 
des Buches. Man fragt sich allerdings, ob 
sich keine Aussagen über die Wirkungs-
geschichte der Bibliothek im Bereich der 
Wissenschaften hätten finden lassen.
Franz Georg Kaltwasser

FUCHS, THOMAS: Bibliothek und Militär : mi-
litärische Büchersammlungen in Hannover 
vom 18. bis zum 20. Jahrhundert ; mit einem 
Katalog der Handschriften der ehemaligen 
Wehrbereichsbibliothek II in der Gottfried-
Wilhelm-Leibniz-Bibliothek / Thomas Fuchs. 

– Frankfurt, M. : Klostermann, 2008. – 205 S. : 
Ill. ; 25 cm
([Zeitschrift für Bibliothekswesen und Biblio-
graphie / Sonderbände] ; 93)
Literaturverz. S. 193–200
ISBN 978-3-465-03580-0 Gewebe : EUR 64.00
ISBN 978-3-465-03580-8 Gewebe : EUR 64.00

Die Einrichtung militärischer Bücher-
sammlungen in der Aufklärung ergab 
sich aus dem neuen Nachdenken über 
das Spannungsverhältnis zwischen mi-
litärischer Gewalt und humanitärer Ver-
nunft. Die frühen Militärbibliotheken 
umfassten daher nicht nur kriegswissen-
schaftliche Fachliteratur, sondern waren 
enzyklopädisch angelegt und als Binde-
glied zur zivilen Öffentlichkeit konzipiert. 
Diese von der militärischen Aufklärung 
begründete bibliothekarische Tradi tion 
wird in der Studie von Thomas Fuchs 
untersucht. Sein Ziel ist, die Militärbib-
liotheken der hannoverschen Armee zu 
rekonstruieren, sie als »Trägerinstitut io-
nen gesellschaftlicher Entwicklungen« 
(S. 7) in Erinnerung zu rufen und so einen 
»Beitrag zur Archäologie zerstörter Bib-
liotheken« (S. 17) zu leisten. Auf Grundla-
ge einer umfassenden Institutions- und 
Organisationsgeschichte der hannover-
schen Militärbibliotheken werden die er-
haltenen Buchbestände im Hinblick auf 
ihre Zusammensetzung und Provenienz 
erforscht. Die Analyse der militärischen 
Bestandspolitik zeigt, wie sich vom 18. 
bis ins 20. Jahrhundert ein enger Zusam-
menhang zwischen Bibliothek und Mili-
tär herausbildet.
 In den meisten deutschen Territorien 
ging die Entwicklung des militärischen 
Bibliothekswesens in der zweiten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts auf reformorien-
tierte Offiziere zurück, die aus Privatmit-
teln Regimentsbibliotheken aufbauten. 
In Kurhannover enthielten die militäri-
schen Sammlungen, wie Thomas Fuchs 

anhand erhaltener Kataloge nachweist, 
nicht nur Literatur zum dienstlichen Ge-
brauch (Texte zur Kriegspraxis, Verord-
nungen und Reglements), sondern vor 
allem Werke und Zeitschriften der Auf-
klärung. Um 1800 entstanden zahlreiche 
militärische Lesezirkel, die Regimentsbib-
liotheken etablierten sich als sozialer Ort. 
Diese Entwicklung geriet zunehmend ins 
Blickfeld der übergeordneten Militärbe-
hörden, die den Regimentern zwar Zu-
schüsse zum Bestandsaufbau gaben, 
dafür aber auch Einfluss ausüben konn-
ten und den Auswahl- und Eigentumsan-
spruch der Offiziere zurückdrängten. Die 
unabhängigen und selbstständig ge-
führten Regimentsbibliotheken wurden 
im Laufe des 19. Jahrhunderts in die Zent-
ralisierung und Institutionalisierung des 
militärischen Bibliothekswesens einge-
bunden.

 Buch und Gewehr
Ein wesentliches Ergebnis der Studie von 
Thomas Fuchs ist, dass sich im System 
der militärischen Literatur- und Informa-
tionsversorgung neben den Regiments-
bibliotheken eine weitere – bislang un-
erforschte – Sparte ausdifferenzierte: die 
Fachbibliotheken in den hochtechnisier-
ten Waffengattungen des Ingenieur- und 
Artilleriewesens, die von vornherein vom 
Staat finanziert wurden und sich auf Lite-
ratur der militärtechnischen Disziplinen 
spezialisierten. Während in den Infante-
rie- und Artillerie-Einheiten der Adel do-
minierte, hatten im Ingenieur- und Ar-
tilleriewesen auch bürgerliche Soldaten 
Aufstiegschancen. So unterrichtete der 
junge Gerhard Scharnhorst an der 1782 
in Hannover gegründeten Artillerieschu-
le, deren Bibliothek bis heute seinen Na-
men trägt. 731 Werke aus der Artillerie-
schul- bzw. Scharnhorstbibliothek haben 
sich in Hannover erhalten, während von 
den frühen Regimentsbibliotheken nur 
Splitter überliefert sind.
 Nach den napoleonischen Kriegen 
wurden die technisch-naturwissen-
schaftlichen Fachbibliotheken der han-
noverschen Armee 1814 zur Königlichen 
Ingenieur- und Artilleriebibliothek zu-
sammengelegt. Ergänzend sammelte 
die 1823 errichtete Generalstabsbiblio-
thek allgemeine, historische und geo-
graphische Militärliteratur. Zusammen 
bildeten sie eine kooperative Zentralbib-
liothek für Militärwissenschaften im Kö-
nigreich Hannover. Aus beiden Samm-

lungen sind heute noch rund 4.000 bib-
liographische Einheiten erhalten.
 Mit der Annexion des Königreichs 
Hannover durch Preußen im Jahr 1866 
wurden die althergebrachten Biblio-
theksstrukturen aufgelöst. Die 1890 ge-
gründeten Königlichen Militärbibliothe-
ken in Hannover und Celle waren nur 
noch auf das Militärfachliche ausgerich-
tet, der Erwerb nicht-militärischer Lite-
ratur wurde verboten. Der Autor sieht in 
der Bibliothekspolitik der preußischen 
Armee einen bewussten Bruch mit der 
militärischen Aufklärung, eine »Aus-
schließung der Zivilgesellschaft aus dem 
militärischen Diskurssystem« (S. 80). Die-
se Folgerung erscheint jedoch als zu pau-
schal, da neben den Militärbibliotheken 
seit 1870/71 Mannschafts- bzw. Truppen-
büchereien entstanden, die Literatur für 
die Freizeit und zivile Existenz der Sol-
daten erwarben: Belletristik, Bücher zur 
Erweiterung der allgemeinen Bildung, 
zur Berufsfindung und künftigen Ausbil-
dung. Die Konzentration auf Fachliteratur 
in den Militärbibliotheken wurde durch 
die Truppenbüchereien aufgefangen, in 
denen der aufklärerische Bildungsge-
danke und die Idee eines universalen Be-
standsprofils fortlebte. Diesen innova-
tiven Bibliothekstyp lässt der Autor un-
beachtet, wodurch seine Darstellung des 
preußischen Militärbibliothekswesens 
zu einseitig gerät.
 Nach dem Ersten Weltkrieg kam es 
zu einer Neuordnung des militärischen 
Bibliothekswesens in der Reichswehr. 
1919 wurde die Deutsche Heeresbüche-
rei als Zentralbibliothek für Wehrwissen-
schaften gegründet. Ihr unterstanden 
die Wehrkreisbüchereien, Militärschul-
bibliotheken und Truppenbüchereien, so 
in Hannover die Kavallerieschulbüche-
rei und die Wehrkreisbücherei XI. In der 
Zwischenkriegszeit waren Heeresbiblio-
thekare an der Propagierung der »Wehr-
wissenschaften« beteiligt, die nun nicht 
mehr als historiographische Teildisziplin 
konzipiert wurden, sondern als wissen-
schaftliche Leitkategorie eine »Wehr-
haftmachung« und ideologische Mobi-
lisierung der gesamten Gesellschaft – 
nicht nur der Berufssoldaten – zum Ziel 
hatten.
 Der Großteil der hannoverschen Mi-
litärbibliotheken ging in der Schluss-
phase des Zweiten Weltkriegs verlo-
ren. Einiges wurde in die British Library 
transportiert, Restbestände lagerten 
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im Treppenhaus der Niedersächsischen 
Landesbibliothek, die im Februar 1946 
von einem Hochwasser der Leine über-
flutet wurde. Die Bibliothekare unter-
nahmen Bootspartien zum Gebäude, in 
dem Kisten mit Handschriften und Bü-
chern schwammen. 1951 entdeckte man 
bei einer Begehung der Landesbibliothek 
auf dem Dachboden Berge alter Bücher, 
verdreckt von einer dicken Staubschicht. 
Erst ab 1956/57 wurden diese Altbestän-
de in die neue Wehrbereichsbibliothek II 
eingearbeitet. Ein Katalog der ehemali-
gen Wehrbereichsbibliothek im Anhang 
der Studie verzeichnet etwa Manöver- 
und Gefechtsberichte, Festungschroni-
ken, Exerzier-Reglements, Kalkulationen 
von Werbegeldern und Heiratserlaubnis-
se für polnische Soldaten in preußischen 
Diensten.
 Militärische Büchersammlungen 
hatten nie die Kontinuität wie viele Bib-
liotheken in öffentlicher Hand, sondern 
wurden durch Kriege, politische Umstür-
ze und Organisationsveränderungen im-
mer wieder zerstört, zerstreut und neu 
aufgebaut. Thomas Fuchs stellt dieses 
»Wechselspiel von Aufbau und Zerstö-
rung« (S. 120) spannend und überzeu-
gend dar, gibt den hannoverschen Mili-
tärbibliotheken neue Konturen und setzt 
die weithin vergessene bibliothekarische 
Dimension der militärischen Aufklärung 
wieder ins Licht.
Arno Barnert 

HAN DBUCH DES STA ATSRECHTS DER BU N-
DESR EPU B LI K DEUTSC H L AN D / hrsg. von 
Josef Isensee und Paul Kirchhof. – Heidelberg ; 
München ; Landsberg ; Berlin : Müller. – 25 cm
Literaturangaben
ISBN 3-8114-6666-6 (3. Aufl.)

Bd. 5. Rechtsquellen, Organisation, Finan-
zen / mit Beitr. von Christoph Degenhart … – 
3., völlig neubearb. und erw. Aufl. – 2007. – 
XLIII, 1622 S.
ISBN 978-3-8114-5522-1 Gewebe : EUR 288.00
ISBN 3-8114-5522-2 Gewebe : EUR 288.00

Betrachtet man einschlägige Publika-
tionen in Fachzeitschriften, Postings in 
bibliothekarischen Mailinglisten oder 
Weblogs sowie aktuelle Fortbildungs-
angebote, gewinnt man den Eindruck, 
 Bibliotheksrecht erschöpfe sich mehr 
oder weniger in urheberrechtlichen Fra-
gestellungen. Als Querschnittsmaterie 
freilich ist Bibliotheksrecht umfassender, 

und urheberrechtliche Fragen sind hier 
außerhalb bibliothekarischer Publikati-
onsdienstleistungen ziemlich uninteres-
sant. Der normale Bibliotheksbetrieb mit 
Präsenznutzung und Ausleihe der Be-
stände ist von der Zahl der tatsächlichen 
Benutzungsfälle her ungleich bedeuten-
der als bibliothekarische Publikations-
aktivitäten. Bibliotheks verwaltungsrecht 
also, aber auch Haushaltsrecht sowie 
Fragen des Personaleinsatzes und nicht 
das Urheberrecht stehen im alltäglichen 
Bibliotheksleben im Vordergrund. 
 Wer sich freilich mit Bibliotheksver-
waltungsrecht beschäftigt, sieht sich ei-
ner Fülle von Rechtsnormen gegenüber, 
die er in ihrer rechtlichen Bedeutung 
einordnen muss. Auch das öffentliche 
Haushaltsrecht erschließt sich dem ju-
ristischen Laien nicht unmittelbar. Perso-
nalrechtliche Fragen insbesondere im Be-
reich des Beamtenrechts stellen für Füh-
rungskräfte in den Bibliotheken nicht sel-
ten eine dornige Materie dar, in der man 
sich nur unsicher bewegt. Grund genug 
also, sich mit Rechtsquellenlehre, Haus-
halts- und Beamtenrecht einmal näher 
zu beschäftigen. 

 Solides Standardwerk
In Ermangelung spezifisch bibliothekari-
scher Literatur zu diesen Themen stehen 
dem interessierten Bibliothekar meist 
nur auf den juristischen Studienbetrieb 
zugeschnittene Lehrbücher zur Verfü-
gung. Sie haben ihren Schwerpunkt im 
Bereich der examensrelevanten Fallbe-
arbeitung. Dem juristischen Laien ver-
mögen sie kaum ein grundlegendes Ver-
ständnis zu vermitteln. Wer solide Ori-
entierung sucht und die Anstrengung 
etwas umfangreicherer Lektüre nicht 
scheut, wird reich belohnt, wenn er zum 
Handbuch des Staatsrechts greift, dem 
zwar nicht ganz billigen, doch unbestrit-
ten führenden deutschen Standardwerk. 
 In dem zuletzt erschienenen fünften 
Band finden sich gleich zwölf einschlägi-
ge Beiträge, die dem bibliothekarischen 
Leser einen guten Zugang zu bibliotheks-
rechtlich wichtigen Rechtsgebieten des 
öffentlichen Rechts eröffnen. Gerade 
die breitere, weniger an konkreten Fall-
bearbeitungen orientierte, sondern ei-
ner systematischen Darstellungsweise 
verpflichteten Beiträge bilden eine gute 
Basis, um für konkrete Fragen der Praxis 
Rat und Hilfe in der übrigen juristischen 
Fachliteratur zu finden.

 Für den Bereich Rechtsquellenlehre 
sind einschlägig sechs von Fritz Ossen-
bühl bearbeitete Beiträge. In »Gesetz 
und Recht – Die Rechtsquellen im de-
mokratischen Rechtsstaat« (§   100) gibt 
Ossenbühl einen Überblick zu den ver-
schiedenen Ebenen des Rechts und erör-
tert Grundfragen der Gesetzgebung. Für 
anstehende Initiativen zum Erlass von 
Bibliotheksgesetzen kann man sich hier 
gute Hinweise holen, welchen Wert an 
sich einem Gesetzesbeschluss zukommt 
(Rn. 76). Nahezu alle Fragen des Biblio-
theksverwaltungsrechts lassen sich mit 
den Grundsätzen vom Vorrang und vom 
Vorbehalt des Gesetzes verstehen. Hier 
geht es um die Frage, wann für eine be-
stimmte Maßnahme eine gesetzliche 
Grundlage erforderlich ist und inwie-
weit gesetzliche Vorgaben bei der Anord-
nung bibliothekarischer Maßnahmen zu 
beachten sind. Eine gute Einführung in 
beide Grundsätze bietet der Beitrag Os-
senbühls zu »Vorrang und Vorbehalt des 
Gesetzes« (§   101). Wie Gesetzgebungs-
verfahren ablaufen, wird in einem geson-
derten Beitrag wiederum von Ossenbühl 
behandelt (§ 102). Da es mit dem Thürin-
ger Bibliotheksgesetz bislang nur ein ein-
ziges Bibliotheksgesetz in Deutschland 
gibt, spielen in der bibliotheksrechtlichen 
Praxis die untergesetzlichen Normen wie 
Rechtsverordnung und Satzung eine gro-
ße Rolle. Auf Rechtsverordnungen geht 
Ossenbühl in einem eigenen Beitrag ein 
(§ 103). Bibliotheksrechtlich besonders in-
teressant sind die Abschnitte zur auto-
nomen Rechtssetzung der Verwaltung 
(§   104) sowie zu den Satzungen (§ 105), 
weil die große Masse des Bibliotheks-
rechts, vor allem die Benutzungsordnun-
gen, in Rechtsnormen der Verwaltung, 
insbesondere in Satzungen niedergelegt 
ist. Es werden hier auch spezielle Fragen 
angesprochen, so etwa die nur vorüber-
gehende Zulässigkeit von Verwaltungs-
vorschriften zur Regelung von Außen-
rechtsverhältnissen (§ 104, Rn. 51 f.). Im 
Bibliotheksbereich kommen solche Nor-
men etwa bei den Landesbibliotheken 
in Niedersachsen und Mecklenburg-Vor-
pommern vor. Der Beitrag zu den Satzun-
gen (§ 105) informiert ausführlich über 
das Erlassverfahren und die Folgen einer 
fehlerhaften Satzungsgebung. Grund-
lagen der Verwaltungsorganisation stellt 
Walter Krebs dar (§  108). Bibliothekarisch 
interessant sind hier aufsichtsrechtliche 
Fragen (Rn. 46 ff.). Eine Einführung in das 
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Verwaltungsverfahren, die vor allem ei-
nem vertieften Verständnis der zahlrei-
chen Einzelfragen in der Praxis dient, 
bietet der Beitrag von Eberhard Schmidt-
Aßmann (§ 109). In öffentlich-rechtlich 
geregelten Benutzungsverhältnissen 
werden auf den Erlass von Verwaltungs-
akten zielende Verwaltungsverfahren 
etwa bei der Zulassung von Nutzern, der 
Ausleihe von Büchern und besonders bei 
der Durchführung von Mahnverfahren 
und der Durchsetzung von Hausverbo-
ten durchgeführt. Das Thema Beamten-
recht behandelt Helmut Lecheler in sei-
nem Beitrag über den öffentlichen Dienst 
(§  110). Der Verfasser ist ein dezidierter 
Befürworter des Berufsbeamtentums 
auch im Bereich der Leistungsverwal-
tung. Seine verständlich geschriebene 
Darstellung ist eine gute Einführung in 
das Beamtenrecht. Bei der abschließen-
den Bibliographie freilich vermisst man 
Wichmann/Langer, Öffentliches Dienst-
recht, 6. Aufl. 2007, das derzeit ausführ-
lichste Standardwerk zu diesem Rechts-
gebiet. Ein Punkt, der Beamtenrecht und 
Verwaltungsorganisation gleichermaßen 
berührt, ist die hierarchische Gliederung 
der Verwaltung. Wolfgang Loschelder 
gibt in seinem Beitrag »Weisungshierar-
chie und persönliche Verantwortung in 
der Exekutive« (§ 107) einen Überblick zu 
dem sonst schwer zugänglichen Thema 
Weisung und Hierarchie im öffentlichen 
Dienst. Neben Verwaltungs- und Perso-
nalrecht spielt insbesondere das Haus-
haltsrecht eine wichtige Rolle im Biblio-
theksalltag. Hier wäre an die Erhebung 
von Gebühren zu denken. Dieses The-
ma behandelt Paul Kirchhof in seinem 
Beitrag über nichtsteuerliche Abgaben 
(§   119). Der Beitrag von Markus Heintzen 
zum Staatshaushalt (§ 120) macht mit 
den verfassungsrechtlichen Grundzügen 
des Haushaltsrechts vertraut und ver-
mittelt so wichtige Grundsätze, die beim 
Haushaltsvollzug zu beachten sind.
 Der vorliegende Band des Hand-
buchs des Staatsrechts bietet eine Fül-
le kleiner, gut lesbarer Einführungen in 
bibliotheksrechtlich wichtige Rechtsbe-
reiche des Staatsrechts. Gerade wenn Bi-
bliotheken gezwungen sind, ihre knap-
pen Erwerbungsmittel sinnvoll einzuset-
zen, sollte auf Qualität geachtet werden 
und anstelle vieler kleiner Monographien 
und schnell veraltender Lehrbücher die 
Anschaffung dieses soliden Handbuchs 
erwogen werden, das nicht nur für alle 

am Staatsrecht interessierten Leser, son-
dern auch für die Bibliothekare selbst 
von Nutzen und Interesse ist.
Eric W. Steinhauer

STRZOLKA, RAI N ER: Das Internet als Welt-
bibliothek : Suchmaschinen und ihre Bedeu-
tung für den Wissenserwerb / Rainer  Strzolka. 
 – Berlin : Simon-Verl. für Bibliothekswissen, 
2008. – 177 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm, 400 gr.
Literaturverz. S. 150 – 177
ISBN 978-3-940862-00-6 kart. : EUR 29.00
ISBN 3-940862-00-2 kart. : EUR 29.00

Suchmaschinen im Allgemeinen, und 
wegen ihrer großen Marktmacht vor al-
lem die Suchmaschine Google, geraten 
zunehmend in die Kritik aufgrund von 
drei Problemfeldern. Erstens wegen ihrer 
Praktiken des Datensammelns (persön-
liche Daten sowie Suchanfragen), zwei-
tens wegen der Intransparenz ihrer Ran-
kingverfahren und drittens wegen der 
Praxis, gewisse Seiten aus ihren Indizes 
auszuschließen (aufgrund staatlicher Be-
stimmungen oder aufgrund von Willkür). 
Es ist zu begrüßen, dass in der letzten 
Zeit vermehrt Schriften erschienen sind, 
die sich mit diesen Themen auseinan-
dersetzen oder doch zumindest auf die-
se Themen hinweisen. Denn bisher, und 
das lässt sich vor allem an den prominen-
teren Beispielen zeigen (Gerald  Reischl: 
»Die Google-Falle«, Wien 2008; Hermann 
Maurer et al.: »Report on dangers and op-
portunities posed by large search  engines, 
particularly  Google«, www.iicm.tugraz.
at/iicm_papers/dangers_google.pdf), 
ist es nicht gelungen, diese Themen 
wissenschaftlich seriös darzustellen. 
Aufgrund der gravierenden Mängel in 
diesen Schriften tun die Autoren ihrem 
an sich löblichen Anliegen keinen Gefal-
len, sondern spielen eher denen in die 
Hände, die solche Kritik als Verschwö-
rungstheorien oder Ähnliches abtun.

 Zensur durch Suchmaschinen
Nun hat sich mit Rainer Strzolka ein Bi-
bliothekar mit der Themenstellung be-
schäftigt. Ihm geht es vor allem um das 
Thema Zensur durch Suchmaschinen, 
wobei dieser Begriff bei Strzolka weit 
gefasst ist. Strzolka geht von der These 
aus, dass ein Großteil der Informationen 
im Netz erst gar nicht aufgerufen wird, 
da Informationen so kanalisiert würden, 
dass nur die den Suchmaschinenbetrei-

bern genehmen Informationen den Nut-
zer auch tatsächlich erreichten. Schuld 
daran seien aber nicht die Suchmaschi-
nenbetreiber allein, sondern vielmehr 
die Nutzer, welche »selbst [entscheiden], 
was sie zu Gesicht bekommen, da sie An-
gebote aktiv aufsuchen müssen« (S. 48). 
Insofern sei das faktische Suchmaschi-
nenmonopol »von den Nutzern selbst 
erzeugt, weil sie zu bequem waren, an-
dere Suchmaschinen auszuwählen, als 
jene, die der Hausprovider vorverlinkt 
hat« (S.   53). Der erste Teil dieser Argu-
mentation ist in der Tat nachvollziehbar: 
Wenn man ein Monopol von Google be-
klagt, muss man sich auch fragen, warum 
die Nutzer kaum andere Suchmaschinen 
verwenden. Gerade das Beispiel Google 
zeigt allerdings, wie eine Suchmaschine 
erfolgreich werden kann, ohne dass sie 
(zumindest in den ersten Jahren) vom 
»Hausprovider vorverlinkt« wird.
 Zu fragen ist aber, warum ein Such-
maschinenmonopol für die Nutzer 
schädlich sein soll. Die Antwort fällt bei 
Strzolka recht simpel aus: »Das Internet 
bietet auf der Basis von Monopolsuch-
maschinen keine Informationsfreiheit, 
sondern die gleiche Informationsbasis 
wie Öffentlich-rechtliches Fernsehen + 
RTL + BILD + SPIEGELonline + Amazon + 
Ebay.« (S. 53) Dabei wird angenommen, 
dass die Suchmaschinen solche Ange-
bote in dem Maße bevorzugen, dass dies 
einem Meinungsmonopol gleichkommt. 
Zu differenzieren wäre hier aber nach 
einem Monopol hinsichtlich der Markt-
macht (Google mit 90 Prozent Marktan-
teil in Deutschland) und einer solchen 
Meinungsmacht. Die Anfragen an Such-
maschinen zeigen eine unglaubliche 
Spannbreite, in ihrer Verteilung den ty-
pischen »long tail«. Dies bedeutet, dass 
zwar einige Anfragen sehr häufig gestellt 
werden, das Gros der Anfragen aber nur 
sehr selten. Daraus ergibt sich eine Un-
zahl individueller Trefferlisten, die von 
den Suchmaschinenbetreibern nicht in 
dem Maße kontrolliert werden können, 
wie die Vertreter der einfachen These 
»Marktmacht = Meinungsmacht« an-
nehmen. Strzolka stellt sich dieser Frage 
leider erst gar nicht.
 Lieber greift er die Suchmaschinen 
für ihr dominierendes Geschäftsmo-
dell an und stellt diese zumindest in die 
Nähe der (im Buch leider nicht näher de-
finierten) Zensur zu: »[An Google] las-
sen sich idealtypisch verschiedene For-
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men von Wissenspräsentation erkennen, 
die auch für Zensur kennzeichnend sind: 
Die Maschine zeigt auf ihren Seiten nicht 
nur die URL der Suchergebnisse, sondern 
auch Werbung, die automatisch anhand 
der Suchbegriffe aktuell generiert wird.« 
(S. 106) Die Erklärung des Zusammen-
hangs bleibt der Autor leider schuldig, 
wie auch sonst im ganzen Text sehr viele 
unbelegte Behauptungen zu finden sind. 
Die Argumentation mit den um die Tref-
ferliste herum platzierten Anzeigen läuft 
aber darauf hinaus, dass der Autor be-
klagt, die Suchmaschinen würden nicht 
die »richtigen« Suchergebnisse anzei-
gen: »Gezeigt werden nicht die für einen 
Suchenden wirklich relevanten links, son-
dern jene, die am besten an das hausei-
gene Rankierungsprinzip angepasst sind; 
mithin also dem Mainstream angehören 
weil sie ihn machen.« (S. 108)
 Zusammengefasst geht es  Strzolka 
um drei Elemente der Zensur (S. 128): 
Erstens würden Suchmaschinen durch 
geheime Algorithmen zensieren, zwei-
tens durch Werbung und das Sammeln 
von Nutzerdaten, drittens würden Unter-
nehmen wie Bertelsmann über Suchma-
schinen ihre pädagogischen Ansprüche 
durchsetzen wollen, deren Motivation 
allerdings bei genauerer Betrachtung in 
der Sicherung von Marktanteilen liegen 
würde.
 Sicherlich haben alle diese Fragen 
ihren Stellenwert und bedürften einer 
näheren Untersuchung. Das vorliegen-
de Buch leistet diese allerdings nicht, 
sondern begnügt sich mit einer polemi-
schen, oft fehlerhaften Darstellung von 
Suchmaschinen und Zensur. Die Polemik 
geht dem Leser schnell auf die Nerven. 
Hierzu nur ein Beispiel unter zu vielen: 
Fernsehen ist nach Strzolka »ein Me dium 
der Einsamen und Kontaktgestörten« 
(S.   94); »im Grunde kann man jemanden, 
der jeden Tag mehrere Stunden vor dem 
TV verbringt, als denkendes Wesen nicht 
mehr ernst nehmen« (S. 62).

 Zu viele Fehler
Weit schlimmer wiegen aber die zahlrei-
chen Fehler, Ungenauigkeiten und Wis-
senslücken in Bezug auf die Suchmaschi-
nen. Im Verlauf der Lektüre erschrickt der 
Leser: Der Autor scheint vom Kern seiner 
Untersuchung nicht viel zu verstehen! So 
kommt es, dass er auch die zentrale Fra-
ge des Buchs, nämlich die nach den Al-
ternativen zu Google und Co., nur unzu-

reichend beantworten kann. So schreibt 
er zwar: »Es gibt jede Menge Suchma-
schinen, die spannendere, verschieden-
artige, präzisere und weniger kommer-
zielle Ergebnisse liefern als Yahoo, MSN 
und Google.« (S. 53) Es wird noch darauf 
einzugehen sein, um welche es sich da-
bei handelt. Zuerst ist aber die Frage zu 
stellen, was denn »spannendere«, »ver-
schiedenartige«, »präzisere« und »weni-
ger kommerzielle« Ergebnisse sind. Wel-
che Ergebnisse man nun spannend fin-
det, mag dem persönlichen Geschmack 
geschuldet sein. Die Verschiedenartig-
keit der Ergebnisse von Suchmaschinen 
lässt sich aber messen – und sie wurde 
auch in verschiedenen Untersuchungen 
gemessen, die dem Autor aber allesamt 
unbekannt zu sein scheinen, zumindest 
werden sie nicht zitiert. Ebenso verhält 
es sich mit der Frage nach den »präzi-
seren« Ergebnissen. Die Informations-
wissenschaft verwendet seit Dekaden 
Maßzahlen, um eben diese Präzision der 
Such ergebnisse zu messen. Entsprechen-
de Untersuchungen zu den Web-Such-
maschinen liegen zahlreich vor – aller-
dings zeigt sich eben in diesen Studien 
(oder schon in den Pretests), dass die von 
Strzolka als »Monopolsuchmaschinen« 
verteufelten Suchwerkzeuge der Konkur-
renz deutlich überlegen sind. Dies mag 
nicht für jede Spezialsuche und auch 
nicht für jede individuelle Anfrage gelten, 
dieser Differenzierung stellt sich Strzolka 
aber leider auch nicht. Bleiben die »we-
niger kommerziellen« Ergebnisse: In der 
Tat gibt es hier einen Forschungsbedarf. 
Es wäre eine Untersuchung wert gewe-
sen, inwieweit kommerziell betriebene 
Suchmaschinen kommerzielle Treffer 
bevorzugen. Allerdings ist auch das Um-
gekehrte denkbar: Würden sich solche 
Suchmaschinen nicht gar schaden, wenn 
sie kommerzielle Treffer nach oben brin-
gen würden? Die Unternehmen hätten 
es dann doch vielleicht gar nicht mehr 
nötig, Anzeigen bei den Suchmaschinen 
zu schalten …
 Welche Suchmaschinen empfiehlt 
uns der Autor nun? Neben einer unkom-
mentierten Auflistung von 100 Suchma-
schinen (S. 131) werden als »Alternativen 
auf höchstem Niveau« Metager2, Sci-
rus, Yacy und Seekport genannt (S. 54); 
als »exzellente wissenschaftliche Such-
maschinen« (S. 32) werden Exalead, Vivi-
simo, Scirus und Metager genannt. Diese 
führten aber »ein Schattendasein unter-
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halb des erdrückenden Mainstreams, ob-
wohl sie bessere und vor allem weniger 
kommerziell gelenkte Ergebnisse liefern« 
(S.   32).
 Von den genannten »wissenschaft-
lichen Suchmaschinen« beschränkt sich 
exakt eine, nämlich Scirus, auf wissen-
schaftliche Inhalte. Allerdings scheint 
dem Autor hier entgangen zu sein, dass 
es sich bei dem Betreiber um die Firma 
Elsevier handelt, die sicher auch nicht 
ganz frei von kommerziellen Interessen 
ist. Die drei weiteren genannten Such-
maschinen sind gar keine wissenschaft-
lichen Suchmaschinen. Weder im  Sinne 
von  einer Beschränkung auf wissen-
schaftliche Inhalte, noch (mit Ausnah-
me von Metager) im Sinne nicht profit-
orientierter Betreiber. Dazu kommt, dass 
es sich sowohl bei Metager als auch bei 
Vivisimo um Metasuchmaschinen han-
delt, die gar keinen eigenen Datenbe-
stand bereitstellen.
 Als weitere Alternativen nennt Strzol-
ka Metager2, Yacy und Seekport. Für Me-
tager2 gilt das Gleiche wie für Metager 

selbst, Yacy ist eine experimentelle Peer-
to-peer-Suchmaschine, die aufgrund ih-
rer Struktur keinen verlässlichen Index 
und damit keine reproduzierbaren Such-
ergebnisse liefern kann. Seekport ist eine 
kommerzielle Suchmaschine wie die an-
deren, von Strzolka kritisierten auch, wel-
che allerdings, wenn man sie systema-
tisch testet, deutlich schlechtere Ergeb-
nisse bietet als die Konkurrenz.
 Bleibt die Frage nach den Recherche-
strategien: Strzolka wendet sich explizit 
gegen die durchschnittlichen Web-Nut-
zer, »weil sie nicht die geringste Lust ha-
ben, ihr Gehirn zu nutzen und größeren 
Wert auf eine simple One-Word-Abfrage 
legen als auf differenzierte Suchmuster« 
(S. 132). Die von ihm empfohlenen Alter-
nativsuchmaschinen würden sich aller-
dings »gegen die primitive Einwortsu-
che [sperren] und sie verlangen vom An-
wender, dass er weiß, was er fragen will 
und dass er diese Frage auch formuliert« 
(S. 33). Um dem bisher dummen Nutzer 
diese Formulierung zu erleichtern, gibt 
Strzolka einen hoffnungslos veralteten 

Überblick aus der »Suchfibel« wieder. 
Man fragt sich, ob der Autor tatsächlich 
die von ihm empfohlenen Suchmaschi-
nen bei seinen Recherchen verwendet 
und dort die teils gar nicht mehr funktio-
nierenden Operatoren eingibt.

 Keine Empfehlung
Diese Aufzählung von Fehlern und Fehl-
einschätzungen ließe sich geradezu be-
liebig fortsetzen. Insofern kann das Buch 
leider in keiner Weise empfohlen werden 
und ist, wie auch schon die eingangs ge-
nannten Google-kritischen Titel, zwar 
thematisch interessant, jedoch in seiner 
Ausführung handwerklich so schlecht, 
dass das eigentliche Anliegen des Autors 
in der Fülle der Fehler untergeht. Eine ge-
nauere Recherche hätte man auf jeden 
Fall erwarten dürfen – schließen wir mit 
einer Rechercheempfehlung des Biblio-
thekars Strzolka: »Jemand, der Denken 
kann, geht beispielsweise in eine Biblio-
thek.« (S. 132)
Dirk Lewandowski
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